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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Anfang September 2020 äusserte sich die FinDel zur Frage der rückwirkenden
Auszahlung von Ruhegehältern für Magistratspersonen. Anlass dazu war die Anfrage
des Bundesrats gewesen, über die Forderung von alt-Bundesrat Christoph Blocher
nach einer Rückzahlung seiner Ruhestandsrente über rund CHF 2.7 Mio. zu beraten. In
ihrer Medienmitteilung empfahl die Finanzdelegation, Ruhegehälter nicht rückwirkend
auszuzahlen. Sie hielt fest, dass die aktuelle Regelung keine eigentliche Rente im Sinne
einer Pensionskasse sei, sondern ein Ruhegehalt, mit dem «ein standesgemässes Leben
nach dem Ausscheiden aus dem Amt» ermöglicht werden solle. Es gebe allerdings keine
gesetzliche Grundlage, mit der ein Anspruch auf eine rückwirkende Auszahlung
begründet werden könne. Würde ein solcher Anspruch bewilligt, hätte dies präjudizielle
Wirkung und würde wohl nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. Ein
nachträglicher Bezug käme dem Bezug eines angesparten Pensionskassenkapitals
gleich, aber eben nicht der Idee eines Ruhegehaltes. Da zudem der Grundsatz der
Sparsamkeit gelte, dürften nur Ruhegehälter ausbezahlt werden, wenn sie tatsächlich
geschuldet seien. Da das jetzige System auf «überholten Arbeitsmarktbedingungen und
Vorsorgemöglichkeiten» beruhe, werde sich die FinDel auch überlegen, wie ein
zeitgemässes Ruhegehaltssystem ausgearbeitet werden könnte. 
Freilich äusserte sich die FinDel nicht explizit zur Causa Blocher. Dafür habe man keine
gesetzlich geregelte Zuständigkeit, gab der Präsident der FinDel, Peter Hegglin (cvp, ZG),
der NZZ zu Protokoll und spielte damit den Ball an den Bundesrat zurück, für den es
freilich schwierig sein dürfte, von der Stellungnahme der FinDel abzuweichen, so
Hegglin in der Aargauer Zeitung. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 02.09.2020
MARC BÜHLMANN

Peter Hegglin (cvp, ZG), seines Zeichens Präsident der FinDel nahm die virulent
diskutierte Forderung von alt-Bundesrat Christoph Blocher, sein Ruhegehalt
rückwirkend beziehen zu wollen, Mitte September 2020 zum Anlass, das aktuelle
Besoldungs- und Ruhegehaltssystem für Magistratspersonen zu überdenken – freilich
ohne in seinem Vorstoss die Causa Blocher zu erwähnen. Die «systemischen
Ungereimtheiten» und die «Schwierigkeiten im Vollzug», welche das aktuelle System
verursache, könnten durch eine moderne Ordnung – einer «Lex Blocher», wie der Blick
die Forderung bezeichnete – überwunden werden, so der Zuger Ständerat. Er schlug
etwa vor, auch für Magistratspersonen eine berufliche Vorsorge oder
Abgangsentschädigungen einzuführen. Das aktuelle Ruhegehalt sei eingeführt worden,
um eine Einkommenslücke zu verhindern, wenn ein Bundesratsmitglied zurücktrete
oder abgewählt werde. Dies sei nicht mehr zeitgemäss. 
Der Bundesrat beantragte Mitte November die Annahme des Postulats, begründete
diesen Antrag jedoch nicht. 2

POSTULAT
DATE: 23.09.2020
MARC BÜHLMANN

Ohne Diskussion überwies der Ständerat das Postulat Hegglin (cvp, ZG) für eine
«zeitgemässe Besoldungs- und Ruhegehaltsregelung für Magistratspersonen». Peter
Hegglin dankte in seinen Ausführungen dem Bundesrat für den Antrag auf Annahme des
Postulats und erinnerte daran, dass die momentan geltende Regelung 1989 eingeführt
worden sei, heute aber nicht mehr genüge. Damals sei man davon ausgegangen, dass
gewählte Personen nach einer Abwahl oder einem Rücktritt keine Vorsorge, kein neues
Einkommen oder keine Rente hätten, weshalb ein Ruhegehalt angezeigt gewesen sei.
Dies entspreche aber kaum mehr einer modernen Gehaltsordnung. Bundeskanzler
Walter Thurnherr, der die bundesrätliche Empfehlung zur Annahme des Postulats in der
kleinen Kammer begründete, erinnerte daran, dass die aktuelle Regelung sehr effektiv
und einfach sei und es erlaube, die Magistratspersonen vor möglichen
Interessenbindungen und -konflikten zu bewahren. Allerdings sehe der Bundesrat
Handlungsbedarf im Vollzug der Besoldungs- und Ruhestandsregelungen. Ausdrücklich
wolle man die Zulässigkeit von rückwirkenden Auszahlungen regeln. Damit stellte der
Bundeskanzler den Bezug zur Causa Blocher her, ohne den ehemaligen Bundesrat zu
erwähnen. 3

POSTULAT
DATE: 09.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Im März 2019 forderte Peter Hegglin (cvp, ZG) in einem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über Lösungsvarianten zu AHV, Pensionskassen und Steuern, mit denen die
Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Regelrentenalters gefördert werden kann. Wegen
der steuerlichen Progression sei ein Rentenaufschub heute nur für die AHV, nicht aber
für die AHV-Beziehenden attraktiv, rechnete er vor. Massnahmen wie die Erhöhung des
Freibetrags und der damit einhergehenden Entlastung der Erwerbseinkommen von den
AHV-Beiträgen würden Personen im Regelrentenalter auch für die Arbeitgebenden und
den Schweizer Arbeitsmarkt interessant machen, erklärte Hegglin. Dadurch könnte die
in Kürze entstehende Beschäftigungslücke bekämpft werden. 
Auch der Bundesrat erklärte entsprechende Anreize für wichtig, betonte jedoch, dass
er diese bereits in der Vorlage zur AHV 21 vorgesehen habe und es daher keiner
weiteren Analyse bedürfe. 
In der Parlamentsdebatte zum Postulat in der Sommersession 2019 erwiderte Hegglin,
dass der Bundesrat diesen Aspekt zwar bezüglich der AHV, nicht aber bezüglich der
Pensionskassen und der Steuern behandle – Letzteres wolle er noch nicht einmal
prüfen. Um solche Gedanken anstellen zu können, solle das Postulat angenommen
werden, argumentierte er. Mit 26 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
diesem Aufruf und nahm das Postulat an. 4

POSTULAT
DATE: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung FinDel vom 2.9.20; Blick, CdT, NZZ, TA, 3.9.20; AZ, 4.9.20
2) Po. 20.4099; Blick, 2.10.20
3) AB NR, 2020, S. 1276 f.; TA, 21.11.20
4) AB SR, 2019, S. 578 ff.
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